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Sehr geehrter Herr Glinik,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und senden Ihnen anbei Ihre Versicherungspolizze.

Ihre Polizzennummer: 8700631 - 8

Ihr monatlicher
Meine Kfz-Versicherung Folgebetrag in EUR

■ Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 21,94

■ KFZ-Kaskoversicherung 56,52

■ Lenkerschutzversicherung 6,24

■ Motorbezogene Versicherungssteuer befreit

Gesamt 84,70

■ Für alle Fragen aus Ihrem Versicherungsvertrag steht Ihnen Ihre/Ihr BeraterIn in der
Firma Posojilnica Bank eGen, Voelkermarkter Strasse 1, 9150 Bleiburg bzw. das
ServiceCenter von UNIQA Österreich, Team Raiffeisen Versicherung, Untere
Donaustraße 21, 1029 Wien, zur Verfügung.

■ Teilen Sie uns bitte alle das Vertragsverhältnis betreffenden Änderungen (Übersiedlung
und dergleichen) unter Angabe der Polizzennummer 8700631 - 8 schriftlich mit.

Herr
Michael Glinik
Wigasnitz 5
9133 Sittersdorf

Datum:
03.07.2023



■ Im Schadenfall ist das ServiceCenter von UNIQA Österreich, Team Raiffeisen
Versicherung rund um die Uhr für Sie erreichbar. Die Nummer unseres ServiceTelefons
lautet:

0800 225588 (innerhalb Österreichs)
+43 1 2025588 (aus dem Ausland)

Dort erhalten Sie rasch und kompetent Beratung und Hilfestellung.

■ Sie haben bei der Antragstellung einen Abbuchungsauftrag erteilt. Der Versicherungs-
schutz besteht daher ab dem in der Polizze angegebenen Versicherungsbeginn, soferne
Ihr Konto die zur Prämienzahlung erforderliche Deckung aufweist. Die Abbuchung wird
in den nächsten Tagen erfolgen. Falls Ihr Konto die erforderliche Deckung nicht
aufweist, treten die bedingungsmäßigen Rechtsfolgen ein, insbesondere das Erlöschen
des Versicherungsschutzes.

Übrigens, die Raiffeisen Versicherung verfügt auch über interessante Angebote in der
Lebens- und Unfallversicherung.

UNIQA Österreich, Team Raiffeisen Versicherung verspricht Ihnen während der Vertrags-
laufzeit ihr vollstes Engagement. Wir freuen uns auf ein angenehmes Vertragsverhältnis.

Freundliche Grüße

UNIQA Österreich Versicherungen AG
Team Raiffeisen Versicherung

Beilage(n)



Versicherungspolizze
Meine Kfz-Versicherung

UNIQA Österreich Versicherungen AG schließt auf Grund des gestellten Antrages und aller hiezu
abgegebenen Erklärungen nachstehenden

Kraftfahrzeug-Versicherungsvertrag, Pol.Nr. 8700631 - 8

nach Maßgabe der geltenden Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen ab:

■ Versicherungsnehmer/Zulassungsbesitzer:
Herr Michael Glinik, geb. 22.03.1973

■ Eigentümer:
Firma Raiffeisen Leasing Oesterreich GmbH

■ Vertragseckdaten:
Versicherungsbeginn: 20.06.2023 0 Uhr
Versicherungsende: 01.07.2026 0 Uhr

■ Versichertes Fahrzeug:
PKW Seat IBIZA KJ, Erstzulassung 20.06.2023, 999 ccm, 59 kW, 120 g/km
Höchstes zulässiges Gesamtgewicht: 1600 kg
Plätze (inkl. Lenker): 5
Antrieb: Benzin, mit Katalysator
Kennzeichen: VK-39PS
Fahrgestellnummer: VSSZZZKJ3PR063718
Verwendungszweck: ohne besondere Verwendung

Haftpflichtversicherung inkl. "VerkehrsSoforthilfe" und
Freischadengutschein
■ Versicherungsumfang:

Die Leistungen sind je Versicherungsfall mit einer
Pauschalversicherungssumme für Personen- und Sachschäden von EUR 15.000.000,00
zuzüglich EUR 80.000,00 für bloße Vermögensschäden begrenzt.

Innerhalb der Pauschalversicherungssumme stehen jedenfalls
für ...............................................................................Personenschäden EUR 6.450.000,00
und für ...............................................................................Sachschäden EUR 1.340.000,00
zur Verfügung.

Der Vertrag ist nach Variante A abgeschlossen, d.h. bei Nichtbenützbarkeit des versicherten Fahrzeuges
wird kein Ersatz der dadurch entstehenden Kosten bzw. des entgangenen Verdienstes geleistet.

Die Prämie steht in Abhängigkeit zum Schadenverlauf und wird zu jeder Hauptfälligkeit neu bemessen. Der
derzeit gültigen Prämie liegt die Superbonus-Stufe -03 aus dem Beobachtungszeitraum 2022 zugrunde.

Den genauen Leistungsumfang der "VerkehrsSoforthilfe" entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Bedingungen
für die "VerkehrsSoforthilfe" ABVS/RV 2020

■ Gültige Klauseln: 109, 110
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■ Gültige Versicherungsbedingungen: ABKH/RV 2023
ABVS/RV 2020

■ Die Jahresnettoprämie für die Kraftfahrzeug Haftpflichtversicherung
beträgt in der Superbonus-Stufe ........................................................-03 EUR 237,11

Der ausgewiesenen Prämie liegt die Indexzahl 130,4 des KVLPI 2016 (Stand 02/2023) zugrunde.

Die Vertragslaufzeit für die Kraftfahrzeug Haftpflichtversicherung richtet sich nach §14 KHVG 1994. Die
Kraftfahrzeug Haftpflichtversicherung ist jährlich per 1.7. kündbar.

■ Motorbezogene Versicherungssteuer: Befreit

Kaskoversicherung
■ Versicherungsumfang:

Schäden durch Naturgewalten
Schäden durch Brand oder Explosion
Diebstahl, unbefugter Gebrauch, Raub
Schäden durch Tiere auf Straßen mit öffentlichem Verkehr, Tierbiss
Bruch der Windschutz-, Seiten- und Heckscheiben und des Glasdaches
Parkschäden
Vandalismusschäden
Unfälle
Bruchschäden an Scheinwerfern, Heckleuchten, Blinkercellonen und Aussenspiegeln sowie Schäden
durch Verlust von im Fahrzeug befindlichen Gegenständen des persönlichen Bedarfes durch
Einbruchdiebstahl bis EUR 1.000,00
Toppaket

■ Selbstbeteiligung:
Bei Schäden durch ........................................................................Unfall EUR 350,00
Bei Schäden durch Tierbiss, bei Bruchschäden an Scheinwerfern, Heckleuchten, Blinkercellonen und
Aussenspiegeln sowie beim Verlust von im Fahrzeug befindlichen Gegenständen des persönlichen
Bedarfes durch Einbruchdiebstahl ist keine Selbstbeteiligung vorgesehen.
Bei allen übrigen Versicherungsfällen beträgt die

......................................................................................Selbstbeteiligung EUR 350,00
Die Selbstbeteiligung beim Kaskobaustein "Glasbruch an den Scheiben" entfällt bei Anwendung der
Reparaturmethode.

■ Die Prämie in der Kasko schließt den Ersatz der Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) im
Versicherungsfall ein.

■ Gültige Klauseln: 221, 225, 230, 233
■ Gültige Versicherungsbedingungen: ABK/RV 2023

■ Die Jahresnettoprämie für die Kraftfahrzeug Kaskoversicherung
beträgt in der Superbonus-Stufe ........................................................-03 EUR 611,06

Der ausgewiesenen Prämie liegt die Indexzahl 135,7 des Teilindex Kfz-Sachschäden des KVLPI 2016
(Stand 02/2023) zugrunde.
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Lenkerschutz
■ Versicherungsumfang:

Ersatzleistung bei Personenschäden des berechtigten Lenkers bei eigenverschuldeten Unfällen bis zur Höhe
von EUR 1.000.000,00 (Schmerzensgeld nach einem stationären Krankenhausaufenthalt, Verdienstgang,
Pflegekosten, Kosten einer Haushaltshilfe bis zur Höhe von EUR 50,- pro Tag, maximal bis zur Höhe von
EUR 5.000,- insgesamt, Heilungskosten, durch den Unfall erforderliche Umbaukosten der Wohnung oder
des Hauses bis zur Höhe von EUR 50.000,- sowie Unterhaltsansprüche und Begräbniskosten).
Angehörigenschmerzengeld fällt nicht unter den Umfang der Versicherung.

■ Die Jahresnettoprämie für die Lenkerschutzversicherung
.......................................................................................................beträgt EUR 72,00

Der ausgewiesenen Prämie für die Lenkerschutzversicherung liegt die Indexzahl 141,6 des VPI 2010 (Stand
02/2023) zugrunde.

Prämien

für den gesamten Vertrag

Die erste Prämie vom 20.06.2023 bis 01.08.2023 beträgt

brutto inkl. prämienbezogener ...................................Versicherungssteuer EUR 115,33

..........................................................................................................Gesamt EUR 115,33

Die Folgeprämie istmonatlich ab dem 20.06.2023 im vorhinein fällig und beträgt

brutto inkl. prämienbezogener ...................................Versicherungssteuer EUR 84,70

Folgevorschreibung .....................................................................gesamt EUR 84,70

Die ausgewiesene Folgeprämie kann sich auf Grund einer Bonus/Malusumstufung ändern.

Eventuell bereits getätigte Acontozahlungen sind in der vorhergehenden Prämienaufstellung nicht
berücksichtigt, sondern auf dem Zahlungsbeleg ausgewiesen.

Die Prämie wird wie vereinbart zum Fälligkeitstermin eingezogen. Der Einzug erfolgt unter der
Mandatsreferenz 8700631 - 8 mit der CreditorID AT10UAT00000001017.

BESONDERE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN:

1) Die Kasko-Versicherung zum Kraftfahrzeug PKW Seat IBIZA KJ, Fahrgestellnummer
VSSZZZKJ3PR063718, ist zugunsten von

Firma Raiffeisen Leasing GmbH GmbH
Rosentalerstrasse 200
9020 Klagenfurt

vinkuliert. Leistungen aus diesem Risiko können daher nur mit Zustimmung des oben angeführten
Gläubigers erbracht werden.
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Freundliche Grüße

UNIQA Österreich Versicherungen AG
Team Raiffeisen Versicherung

Wien, am 03.07.2023

Beilage(n)
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Klauseln zur Polizzennummer 8700631 - 8

Klausel 109: Variantenerklärung

Der Versicherungsnehmer verzichtet auf Ansprüche auf Ersatz von Mietkosten eines Ersatzfahrzeuges
einschließlich eines Taxis und des Verdienstentganges wegen der Nichtbenützbarkeit des/der in diesem
Versicherungsvertrag angeführten Fahrzeuge(s), die ihm gegen Personen zustehen, die durch einen
Haftpflichtversicherungsvertrag für ein unter § 59 Abs. 1 KFG 1967 fallendes Fahrzeug versichert sind
sowie solche Ansprüche gegen deren KraftfahrzeugHaftpflichtversicherer.
Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, auch die mitversicherten Personen zum Verzicht auf die
gleichen Ersatzansprüche zu veranlassen und steht dafür ein, dass sich diese in gleicher Weise
verhalten. Der Versicherungsnehmer wird das Kraftfahrzeug nur solchen Personen überlassen, die
dieser Erklärung beitreten.
Der Verzicht erstreckt sich auch auf Ansprüche gegen entschädigungspflichtige Versicherte, soweit
diesen ein Deckungsanspruch aus dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsvertrag zusteht.
Dieser Verzicht erstreckt sich nicht auf Ansprüche körperbehinderter Lenker von Ausgleichsfahrzeugen
oder von Personen- oder Kombinationskraftwagen, die entsprechend einer Auflage oder Beschränkung
in einer gemäß § 5 Abs. 5 Führerscheingesetz (FSG) wegen einer Behinderung im Sinn des § 6 Abs. 1 Z
3 oder 5 Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung (FSG-GV) eingeschränkt erteilten
Lenkberechtigung umgebaut worden sind.
Der Versicherungsnehmer behält sich vor, diese Erklärung jederzeit unter Einhaltung einer einmonatigen
Frist zu widerrufen.

Klausel 110: Freischadengutschein

Bei einer Prämieneinstufung im Bonus/Malus-System in die Prämienstufe -3, -2, -1, 0, 1, 2 oder 3 bei
Vertragsbeginn besteht während der Laufzeit der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung für das (die) in
der Polizze angeführte(n) Kfz mit einer gewählten Pauschalversicherungssumme von EUR
15.000.000,00 ein Anspruch auf einen Freischaden im Bonus/Malus-System. Führt ein Schadenfall für
den Versicherer zu einer Leistungspflicht, der im Bonus/Malus-System eine Rückreihung um drei
Prämienstufen zur Folge hat, entfällt diese Rückreihung für einen derartigen Schadenfall während der
Vertragslaufzeit, sofern der Freischadengutschein gemeinsam mit der Schadenmeldung oder spätestens
bis zu jenem Termin in Anspruch genommen wird, zu dem der Schadenfall sich bei der Prämienbemes-
sung auswirkt. Für jeden weiteren Schadenfall wird die im Bonus/Malus-System vorgesehene
Rückreihung wirksam.
Voraussetzung für den Freischadenanspruch ist, dass gleichzeitig mit Antragstellung eine Bestätigung
eines etwaigen Vorversicherers für eine bei der Beginneinstufung anzurechnende Prämienstufe
zwischen 0 und 3 vorgelegt wird. Kann eine solche Bestätigung nicht vorgelegt werden, sind die
Voraussetzungen für den Freischadenanspruch auch erfüllt, wenn vom Vorversicherer im Rahmen einer
Bonus/Malus-Beauskunftung eine der für den Freischaden erforderlichen Prämienstufen bestätigt wird.
Wird in einer Bonus/Malus-Antwort eine Prämienstufe zwischen 4 und 17 erst nach Polizzenausfertigung
beauskunftet, geht der zu Unrecht eingeräumte Freischadengutschein verloren und kann nicht
beansprucht werden.
Sofern nicht bereits bei Vertragsbeginn ein Anspruch auf einen Freischadengutschein entstanden ist,
entsteht der Anspruch auf einen Freischadengutschein für die verbleibende Vertragslaufzeit auch bei
einer Vorrückung zur Prämienhauptfälligkeit von Prämienstufe 4 in Prämienstufe 3.

Weitere Voraussetzung für den Freischadenanspruch ist, dass zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme
"Meine Kfz-Versicherung" aufrecht und ungekündigt besteht.

Klausel 221: Ersatz von Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) beiKaskoversicherungen für geleaste
Fahrzeuge

Die getroffene Vereinbarung, dass die Prämie den Ersatz von Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
einschließt, gilt für Versicherungsleistung bei Teilschäden (Reparaturschäden). Bei
Versicherungsleistungen im Totalschadenfall ist vereinbart, dass der Ersatz von Umsatzsteuer
(Mehrwertsteuer) nicht beansprucht wird.



Klausel 225: Kaskoabrechnung bei Stornierung im 1. Versicherungsjahr

Erfolgt die Auflösung einer Kaskoversicherung, zu der eine Laufzeit von mindestens einem Jahr
beantragt wurde, bereits im ersten Versicherungsjahr, so steht dem Versicherer jene Prämie als
Geschäftsgebühr zu, die er hätte einheben können, wenn die Versicherung nur für diesen Zeitraum
beantragt worden wäre.

Die Geschäftsgebühr beträgt bei einer Versicherungsdauer
bis zu 3 ........................................................................................Tagen 5,0 % der Jahresprämie
bis zu 17 ....................................................................................Tagen 12,5 % der Jahresprämie
bis zu 1 .......................................................................................Monat 20,0 % der Jahresprämie
für jeden weiteren Monat

...................................................................................................weitere 10,0 % der Jahresprämie

Die Geschäftsgebühr kann höchstens die Höhe einer Jahresprämie betragen.
Eine Geschäftsgebühr kann nicht gefordert werden, wenn der Versicherer den Vertrag kündigt oder die
Kündigung durch den Versicherungsnehmer dadurch begründet ist, dass der Versicherer die Erbringung
der fälligen Versicherungsleistung verweigert oder für eine vorzeitige Beendigung aus wichtigem Grund
berechtigenden Anlass gegeben hat.

Klausel 230: Sondervereinbarung für die Entschädigung im Totalschadenfall (GAP-Deckung)

Die GAP Deckung ist eine Erweiterung der Kaskoversicherung, die im Totalschadenfall nicht nur den
Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges sondern auch einen höheren Auflösungswert aus dem
Leasing- oder Kreditvertrag abdeckt.

Ein Totalschadenfall liegt vor, wenn in Folge eines unter die Versicherung fallenden Ereignisses
■ das Fahrzeug zerstört oder in Verlust geraten ist oder
■ die voraussichtlichen Kosten der Wiederherstellung zuzüglich des Restwertes des beschädigten

Fahrzeuges den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges übersteigen.

Der Wiederbeschaffungswert ist jener Betrag, den der Versicherungsnehmer für ein Fahrzeug gleicher
Art und Güte im gleichen Abnützungszustand zur Zeit des Versicherungsfalles, hätte aufwenden müssen.
Unter Auflösungswert versteht man bei Kreditverträgen den kontokorrentmäßig, bei Leasingverträgen
den barwertmäßigen ermittelten Abrechnungsbetrag aus dem Finanzierungsvertrag, wobei zum
Abrechnungsstichtag bereits fällige Leasing- oder Kreditraten und eingebrachte und noch nicht
verbrauchte Eigenmittel (Kaution) bei der Ermittlung des Auflösungswertes nicht mitgerechnet werden.
Sofern Vorauszahlungen oder sonstige Eigenmittel jedoch bereits bei der Berechnung der Raten
berücksichtigt wurden (z.B. Anzahlungen, aufzehrende Kautionen) werden diese bei der Ermittlung des
Auflösungswertes mitgerechnet, sodass diese den Auflösungswert reduzieren.

Weiters wird beim Auflösungswert nur jener Betrag ersetzt, welcher vom Leasing- bzw. Kreditgeber
aufgrund der Rechtslage vorgeschrieben werden darf. Dies gilt insbesondere für die vorzeitigen
Auflösungen der Leasinggeber im Schadensfall. Dabei hat die Berechnung des Auflösungswertes zu
einem Zinssatz zu erfolgen, welcher das fehlende Verschulden zu berücksichtigen hat.

Ist im Totalschadenfall der Auflösungswert aus dem Leasingvertrag (Kreditvertrag) höher als der
Wiederbeschaffungswert des versicherten Fahrzeuges, tritt der auf Grund der vorzeitigen Auflösung des
Leasingvertrages ermittelte Auflösungswert an die Stelle des Wiederbeschaffungswertes. Das gilt auch
für die Abgrenzung zwischen Totalschaden und Reparaturschaden.

Zum Schadenzeitpunkt bereits fällige Leasingraten (Kreditraten), Mahnspesen oder sonstige
Zahlungsverpflichtungen des Leasingnehmers sind nicht versichert.

Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ist bei der Ersatzleistung zu berücksichtigen. Voraussetzung für die
Ersatzleistung auf Basis des Auflösungswertes ist die Vorlage einer kontokorrentmäßigen bzw.
barwertmäßigen Berechnung des Auflösungswertes durch den Leasing- oder Kreditgeber.



Klausel 233: Toppaket

Auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit wird grundsätzlich verzichtet. Davon ausgenommen sind
■ Schäden, bei denen der Lenker alkoholisiert oder durch Drogen oder missbräuchliche Verwendung

von Medikamenten beeinträchtigt war
■ Schäden, beim Lenken des versicherten Fahrzeuges ohne gültige Lenkberechtigung
■ Schäden infolge abgefahrener Reifen (Unterschreiten der vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe)
■ Schäden durch Diebstahl und unbefugten Gebrauch durch betriebsfremde Personen
■ Verwendung des versicherten Fahrzeuges auf Straßen ohne öffentlichen Verkehr, die für die Abhal-

tung von kraftfahrsportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchst-
geschwindigkeit ankommt, oder ihre Trainingsfahrten, bestimmt wurden. Als Straßen ohne öffentlichen
Verkehr gelten Straßen, die nicht von jedermann unter den gleichen Bedingungen benützt werden
können.

Ist ein versicherter Kaskoschaden ausschließlich durch die Fehlfunktion eines behördlich genehmigten
Fahrerassistenzsystems mit (teil)autonomer Steuerung des versicherten Kraftfahrzeugs verursacht
worden, so besteht bei einer Verwendung dieses Systems unter Einhaltung aller eventuellen Hersteller-
anweisungen durch den grundsätzlichen Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit auch dann
Versicherungsschutz, wenn dieses System nicht oder nur in geringerem Umfang wie nach den Her-
stelleranweisungen Gegenstand einer Verordnung aufgrund § 102 Abs. 3a KFG bzw. nach dessen
Entfall aufgrund der entsprechenden Nachfolgeregelung ist.
Ein Fahrerassistenzsystem mit (teil)autonomer Steuerung des versicherten Kraftfahrzeugs ist eine
elektronische Zusatzeinrichtung in Kraftfahrzeugen zur Unterstützung des Fahrers in bestimmten
Fahrsituationen, bei dessen Verwendung der Lenker die Steuerung des versicherten Kraftfahrzeugs
zumindest temporär diesem System überlässt.

In Erweiterung des in der Polizze angeführten Versicherungsumfanges sind zusätzlich ohne
Selbstbeteiligung versichert:

■ Schlossänderungskosten bei Verlust der Autoschlüssel bis EUR 300,-
■ Wiederbeschaffungskosten bis EUR 300,- bei Verlust des Führerscheins, der Zulassungsbe-

scheinigung und der Kennzeichen/Wunschkennzeichen.

In Ergänzung zu Artikel 7 der Kaskobedingungen ist ein Verlust des Führerscheins oder der
Kennzeichen/Wunschkennzeichen unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen.

■ Schäden durch Abbrechen von Markenemblemen und Scheibenwischern bis EUR 300,-
■ In Erweiterung von Artikel 5 der Kaskobedingungen werden in einem versicherten Totalschadenfall

auch die Kosten der Bergung und Verbringung des Fahrzeuges zur nächstgelegenen Werkstätte bis
EUR 300,- ersetzt.

Abweichend von Artikel 2, Pkt. 2.1. der Kaskobedingungen sind ohne Selbstbeteiligung versichert:
■ Folgeschäden an Steuergeräten, die durch Kurzschlüsse und Verschmoren an Kabeln entstehen, bis

zu einem Betrag von EUR 3.500.-
■ Folgeschäden an Steuergeräten aufgrund Tierbiss (z.B. Marderbisse) an Fahrzeugteilen bis zu einem

Betrag von EUR 3.500.-







Hinweise zum Vertrag

■ Grundlagen des Vertrages
UNIQA Österreich Versicherungen AG bietet für das in der Versicherungspolizze beschriebene Risiko
Versicherungsschutz. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem Antrag, der vorlie-
genden Versicherungspolizze, den Versicherungsbedingungen und dem Versicherungsvertragsgesetz.
Es ist österreichisches Recht anzuwenden.

■ Vertragsdauer
Ist die Vertragsdauer kürzer als 1 Jahr, endet der Versicherungsvertrag zum vereinbarten Ablauftermin,
ohne dass es einer Kündigung bedarf. Beträgt die Vertragslaufzeit mindestens 1 Jahr, so verlängert sich
der Versicherungsvertrag jeweils um ein weiteres Jahr, solange nicht ein Vertragspartner spätestens ein
Monat vor dem vereinbarten Ablauftermin schriftlich kündigt.

■ Prämien
Die Erst- oder Einmalprämie ist nach Erhalt der Polizze bzw. bei späterem Vertragsbeginn zu diesem
Zeitpunkt fällig. Folgeprämien sind zu den in der Polizze angeführten Zeitpunkten fällig.
Wird die Erst- oder Einmalprämie nicht binnen 14 Tagen (oder ohne verschuldeten weiteren Verzug) nach
Erhalt der Polizze bzw. ab späterem Vertragsbeginn bezahlt, erlischt der Versicherungsschutz auch dann,
wenn eine vorläufige Deckungszusage (Sofortschutz) erteilt wurde.
Bereits getätigte Acontozahlungen sind in der vorhergehenden Prämienaufstellung nicht berücksichtigt,
sondern auf dem Zahlungsbeleg ausgewiesen.

■ Beschwerdestellen
Ihre Beschwerde können Kunden an UNIQA Österreich Versicherungen AG, Team Raiffeisen
Versicherung, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien, richten, auch per E-Mail an
service@raiffeisen-versicherung.at. Eine Beschwerde wird von uns unverzüglich der für die Bearbeitung
eingesetzten Person zugewiesen. Zu jeder Beschwerde werden wir binnen zwei Wochen eine
Stellungnahme abgeben. Sie können sich aber auch an den Verband der Versicherungsunternehmen
Österreichs (VVO), Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien, E-Mail: info@vvo.at, wenden. Sollte es sich beim
Vertrag um ein Verbrauchergeschäft handeln, können Sie sich auch an die Schlichtungsstelle für
Verbrauchergeschäfte; Mariahilfer Straße 103/1/18, 1060 Wien, E-Mail:office@verbraucherschlichtung.at
und an die Beschwerdestelle des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz, Stubenring 1, 1010 Wien, E-Mail: versicherungsbeschwerde@sozialministerium.at
wenden. Im Falle einer Beschwerde mit einem Datenschutzbezug können Sie sich an den
Datenschutzbeauftragten von UNIQA Österreich Versicherungen AG, E-Mail:
datenschutz@raiffeisen-versicherung.at, wenden. Zusätzlich haben Sie eine Beschwerdemöglichkeit bei
der österreichischen Datenschutzbehörde: www.dsb.gv.at, E-Mail: dsb@dsb.gv.at. Unabhängig davon
besteht für Sie weiterhin die Möglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten.

■ Datenschutz
Ihre Daten sind bei uns gut aufgehoben! Wir achten darauf, dass sie sicher sind, rechtmäßig verwendet
und geheim gehalten werden. Interessiert Sie mehr? Besuchen Sie unseren Bereich Datenschutz auf
www.raiffeisen-versicherung.at. Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten
gerne unter datenschutz@raiffeisen-versicherung.at.

■ Belehrung über das Rücktrittsrecht
1. Sie können von Ihrem Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
geschriebener Form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) zurücktreten.
2. Die Rücktrittsfrist beginnt mit der Verständigung vom Zustandekommen des Versicherungsvertrages (=
Zusendung der Polizze bzw. Versicherungsschein), jedoch nicht, bevor Sie den Versicherungsschein und
die Versicherungsbedingungen einschließlich der Bestimmungen über die Prämienfestsetzung oder
-änderung und diese Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben.



3. Die Rücktrittserklärung ist zu richten an: UNIQA Österreich Versicherungen AG, Team Raiffeisen
Versicherung, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien, auch per E-Mail an
service@raiffeisen-versicherung.at. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die
Rücktrittserklärung vor Ablauf der Rücktrittsfrist absenden. Die Erklärung ist auch wirksam, wenn sie in
den Machtbereich Ihres Versicherungsvertreters gelangt.
4. Mit dem Rücktritt enden ein allfällig bereits gewährter Versicherungsschutz und Ihre künftigen
Verpflichtungen aus dem Versicherungsvertrag. Hat der Versicherer bereits Deckung gewährt, so gebührt
ihm eine der Deckungsdauer entsprechende Prämie. Wenn Sie bereits Prämien an den Versicherer
geleistet haben, die über diese Prämie hinausgehen, so hat sie Ihnen der Versicherer ohne Abzüge
zurückzuzahlen.
5. Ihr Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat, nachdem Sie den Versicherungsschein
einschließlich dieser Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben, es sei denn, diese Belehrung
wäre derart fehlerhaft, dass sie Ihnen die Möglichkeit nimmt, Ihr Rücktrittsrecht im Wesentlichen unter
denselben Bedingungen wie bei zutreffender Belehrung auszuüben.



MERKBLATT IM SCHADENFALL

SCHADENMELDUNG

■ Grundsätzlich soll jeder Schadenfall so rasch wie möglich dem ServiceCenter von UNIQA Österreich,
Team Raiffeisen Versicherung unter der gebührenfreien Service Telefonnummer: 0800 225588 gemeldet
werden.

■ Die Mitarbeiter des ServiceCenters stehen 365 Tage im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung, nehmen
Schadenmeldungen entgegen und erklären bzw. veranlassen alle weiteren nötigen Schritte.

■ Unser Ziel ist eine rasche und unkomplizierte Schadenerledigung.

■ In bestimmten Fällen ist eine schriftliche Schadenmeldung erforderlich (siehe weiter unten).

■ Formulare für die schriftliche Schadenmeldung finden Sie unter www.raiffeisen-versicherung.at.

Im Rahmen der telefonischen Schadenmeldung sind folgende Angaben für die Bearbeitung des
Schadenfalls notwendig:

■ Wann und wo ist der Unfall/Schaden passiert?

■ Wer/was genau wurde geschädigt/beschädigt?

■ Wurde jemand verletzt?

■ Was war die Schadenursache? Wie ist der Unfall/Schaden passiert (Unfallhergang)?

■ Wurde der Unfall/Schaden behördlich aufgenommen?

■ Wie hoch ist die Schadensumme (Schätzung)?

■ Wo ist der Gegner versichert?

■ War der Lenker alkoholisiert/hat er Drogen genommen/fahrerflüchtig/hatte er eine gültige
Lenkerberechtigung?

■ Wo kann eine eventuelle Besichtigung (z.B. Fahrzeug) vorgenommen werden bzw. gibt es bereits einen
Kostenvoranschlag?

■ Gibt es Fotos, Zeugenaussagen oder andere Beweismittel?

Eine schriftliche Schadenmeldung ist unbedingt erforderlich bei:

■ Kfz-Haftpflichtschäden
- mit behördlicher Aufnahme
- mit Personenschaden
- wo Verschulden unklar

■ Kfz-Kaskoschäden
- Diebstahl bzw. Totaldiebstahl, Raub
- Kollision mit Tieren
- Unfall im Ausland

■ Jedem Privathaftpflicht- und Gebäudehaftpflichtschaden

■ Rechtsschutzschäden (außer Beratungs-Rechtsschutz)
Hier gilt auch ein Schreiben des Anwaltes als Schadenmeldung.

BEHÖRDLICHE ANZEIGE

Unbedingt erforderlich bei Kfz-Kaskoschäden
■ Diebstahl bzw. Totaldiebstahl, Raub
■ Kollision mit Tieren
■ Parkschaden
■ Vandalismus



MERKBLATT IM SCHADENFALL

■ Unfall im Ausland

Unbedingt erforderlich bei Schäden aus der Wohnung/Eigenheimversicherung
■ Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus
■ Feuer (Brand, Explosion)

In allen anderen Fällen nur vorzulegen, wenn vorhanden!

BESICHTIGUNG

Grundsätzlich wird aufgrund der Schadenhöhe und Sachlage vom Sachbearbeiter entschieden, ob
eine Besichtigung durch einen Sachverständigen notwendig ist.

In der Wohnung/Eigenheimversicherung:
Der Schaden ist auf jeden Fall nachzuweisen, z.B. durch Fotos, Aufbewahrung der beschädigten Sache(n)
etc.

In der Kfz-Haft/ Kaskoversicherung:
Es ist immer eine Besichtigung notwendig!

REPARATUR

■ Reparaturfreigaben so wie Entscheidungen über eine Besichtigung erfolgen ausnahmslos durch
den Sachbearbeiter!

■ Im Falle einer Reparatur ist immer die Vorlage einer Rechnung erforderlich! - Diese bitte an den
Sachbearbeiter senden: UNIQA Österreich Versicherungen AG, Team Raiffeisen Versicherung,
1029 Wien, Untere Donaustraße 21

VERSICHERUNGSDECKUNG / ZUSAGE / ABLEHNUNG

Deckungszusagen/Ablehnungen und Haftungsanerkenntnisse erfolgen ausschließlich durch
Mitarbeiter des Schadenmanagements von UNIQA Österreich, Team Raiffeisen Versicherung.

KLAGE / BEDINGTER ZAHLUNGSBEFEHL

Erhalten Sie von einem Gericht ein Schriftstück (Klage, bedingter Zahlungsbefehl), so setzen Sie sich bitte
umgehend mit dem Sachbearbeiter von UNIQA Österreich, Team Raiffeisen Versicherung in Verbindung.

KENNZEICHENAUSKUNFT

Auf www.vvo.at können Sie österreichische Kennzeichen abfragen (wenn z.B. unbekannt ist, wo der
Unfallgegner versichert ist).





























































Änderung Ihrer Versicherungspolizze - neue Pol. Nr. 8798268 - 2

Sehr geehrter Herr Glinik,

wunschgemäß haben wir Ihren Versicherungsvertrag geändert.

Wichtig: Teilen Sie uns alle Änderungen (z.B. Übersiedlung, Namensänderung) unter
Angabe der Polizzennummer 8798268 - 2 in geschriebener Form (z.B. per E-Mail) mit.

Für den Versicherungsschutz sind Prämien zu bezahlen. Die erste oder einmalige Prämie
wird mit der Zustellung Ihres Versicherungsvertrages (Polizze) und dieses Schreibens,
nicht aber vor Versicherungsbeginn fällig. Die Höhe der Prämie und den
Versicherungsbeginn entnehmen Sie bitte der beiliegenden Polizze.

Wenn wir ein SEPA-Lastschriftmandat (einen Einziehungsauftrag) für diesen Vertrag
erhalten haben, brauchen Sie nichts weiter zu unternehmen; wir buchen den fälligen Betrag
(Prämie) von dem uns bekanntgegebenen Bankkonto ab. Bitte sorgen Sie für ausreichende
Kontodeckung.

Wenn wir kein SEPA-Lastschriftmandat erhalten haben, ist die Prämie innerhalb einer
Zahlungsfrist von 14 Tagen ab dem Fälligkeitstag zu bezahlen. Sie können uns die Prämie
auf das Konto

■ IBAN: AT23 3100 0027 0010 5205
■ BIC: RZBAATWW
■ Zahlungsreferenz: 8798268 - 2

überweisen.

Ist die Prämie nach Ablauf der Zahlungsfrist nicht bezahlt, sind wir berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten, solange der Zahlungsverzug andauert. Wir können den Rücktritt
ausdrücklich erklären, es gilt aber auch als Rücktritt, wenn wir die erste oder einmalige
Prämie nicht innerhalb von 3 Monaten ab dem Fälligkeitstag gerichtlich geltend machen.

Herr
Michael Glinik
Wigasnitz 5
9133 Sittersdorf

Datum:
26.01.2024



Tritt der Versicherungsfall nach Ablauf der 14-tägigen Zahlungsfrist ein und ist zum
Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls die Prämie noch nicht bezahlt, besteht kein
Versicherungsschutz, es sei denn, Sie waren an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie
ohne Ihr Verschulden verhindert.

Die Prämie wird vereinbarungsgemäß von Ihrem Konto abgebucht.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die Beraterin, den Berater in Ihrer Bank oder rund um
die Uhr an unser kostenloses Service Telefon 0800 225588.

Freundliche Grüße

UNIQA Österreich Versicherungen AG
Team Raiffeisen Versicherung

Beilage: Polizze



Prämienabrechnung zu Polizzennummer 8798268 - 2

Ihre Prämienabrechnung

Guthaben
zum Zeitpunkt der Änderung 6,50

Prämienvorschreibung inklusive Versicherungssteuer
aufgrund der Änderung für den Zeitraum
vom 23.04.2024 bis 01.05.2024 5,91

Guthaben 0,59
nach der Änderung

Ihre Folgeprämie (inklusive Versicherungssteuer)

Monatliche Folgeprämie ab 01.05.2024 22,49

Hinweis zur Prämienabrechnung

Eventuelle Prämienzahlungen nach dem Ausstellungsdatum dieses Schreibens sind in der oben
genannten Prämienabrechnung nicht berücksichtigt.



Versicherungspolizze: 8798268 - 2

Meine Unfallversicherung
Berufliche und außerberufliche Unfälle Gefahrenklasse I
(Beträge in Euro)

Mit dieser Polizze übernimmt UNIQA Österreich Versicherungen AG den beantragten Versicherungsschutz.

Tarif 00001

Ausfertigungsgrund Umschreibung

Versicherungsnehmer / Versicherte Person

Name Herr Michael Glinik

Geburtsdatum 22.03.1973

Derzeitiger Beruf Pensionist/in (Inval.Pension)

Gefahrenklasse 1

Vertragsdaten

Versicherungsbeginn 23.01.2024, Null Uhr

Versicherungsdauer 3 Jahre / bis 01.02.2027, Null Uhr

Wertanpassung Index

Versichertes Risiko

Die oben genannte versicherte Person wird im Rahmen der nachstehenden Versicherungsleistungen,
während der beruflichen Tätigkeit als Pensionist/in (Inval.Pension) versichert. Außerberufliche Unfälle sind
ebenfalls, den Versicherungsbedingungen entsprechend, versichert.

Unsere Leistung

Superschutz 600

Dauernde Invalidität
Versicherungssumme 80.000,00
Höchstleistung bei 100% Invalidität 480.000,00

Unfalltod 20.000,00

Unsere inkludierten Zusatzleistungen

Bergungskosten bis zu 12.500,00

Kosmetische Operationen bis zu 12.500,00

UnfallSoforthilfe pro Tag bis zu 100,00

Knochenbruchpauschale 500,00

Neugeborenes ist bis zum 1. Geburtstag mit der Mutter oder dem Vater mitversichert
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Bezugsrecht Ableben nach Unfalltod

Die Erben der jeweiligen versicherten Person

Bezugsrecht Erleben bzw. in allen anderen Versicherungsfällen wie Leistung Unfallrente, Leistung
Notfallpaket

Die jeweilige versicherte Person
Der Versicherungsnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Bezugsberechtigte seine Rechte im Leistungsfall selbstständig
geltend machen kann.

Ihre Folgeprämie (inkl. 4% Versicherungssteuer), (abzüglich 20,0% Treuebonus)

Superschutz 600 21,87

Unfalltod 0,62

Monatliche Gesamtprämie ab 01.05.2024 22,49

Hinweise zur Prämie

■ Die Prämie wird wie vereinbart zum Fälligkeitstermin eingezogen. Der Einzug erfolgt unter der
Mandatsreferenz 8798268 - 2 mit der CreditorID AT10UAT00000001017.

■ Die Folgeprämie ist zu dem in der Polizze angeführten Zeitpunkt fällig.

Vertragsgrundlagen

■ Die gegenseitigen Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem Antrag, dieser Versicherungspolizze, den
Versicherungsbedingungen und dem Versicherungsvertragsgesetz.

■ Es gilt österreichisches Recht.
■ Vertragsdaten des Vorvertrages:
Pol. Nr. 8596208 - 2
Versicherungsbeginn: 01.01.2023
Versicherungsende: 23.01.2024

Versicherungsbedingungen

■ Allgemeine Bedingungen für die Unfallversicherung (AUVB 2023)

Vertragsdauer

Die vereinbarte Versicherungsdauer ergibt sich aus den auf Seite 1 angeführten Vertragsdaten. Ist die
vereinbarte Versicherungsdauer kürzer als 1 Jahr, endet der Versicherungsvertrag zum vereinbarten
Ablauftermin, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Beträgt die vereinbarte Versicherungsdauer mindes-
tens 1 Jahr, dann verlängert sich das Vertragsverhältnis, nach Ablauf der vereinbarten Versicherungs-
dauer, jeweils um ein weiteres Jahr, solange nicht ein Vertragspartner spätestens einen Monat vor dem
vereinbarten oder verlängerten Ablauftermin schriftlich kündigt. Auf diese Rechtsfolge werden wir Sie
rechtzeitig hinweisen.
Wenn Sie Verbraucher (§1 Abs. 1 Z 2 KSchG) sind, können Sie das Vertragsverhältnis jedenfalls zum
Ende des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.
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Obliegenheiten

Die Verletzung folgender Obliegenheiten kann die Leistungsfreiheit des Versicherers bewirken.

■ Beim Lenken eines Kraftfahrzeuges ist in jedem Fall der Besitz der kraftfahrrechtlichen Berechtigung
notwendig.

■ Ein Unfall ist unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, in geschriebener Form anzuzeigen.
■ Ein Todesfall ist dem Versicherer innerhalb von einer Woche anzuzeigen und zwar auch dann, wenn der
Unfall bereits gemeldet ist.

■ Nach dem Unfall ist unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und die ärztliche Behandlung bis
zum Abschluss der Heilungsmaßnahmen fortzusetzen.

Ausschluss

Von der Versicherung ausgeschlossen sind insbesondere Unfälle, die der Versicherte infolge einer
wesentlichen Beeinträchtigung seiner psychischen und physischen Leistungsfähigkeit durch Alkohol,
Suchtgifte oder Medikamente erleidet. Weitere Ausschlüsse finden Sie in den AUVB 2023.

Besondere Vereinbarungen

Es sind keine Sonderrisken gedeckt. Als Sonderrisken gelten:
- gefährliche Abenteuersportarten
- Teilnahmen an Wettbewerben auf Landes-, Staats-, oder internationalen Ebenen

Flugsport - Klausel 697

Der Versicherungsschutz gilt auch für Luftfahrtunfälle, die der versicherten Person bei der erst- und
einmaligen Ausübung eines Flugsportes mit nicht motorisierten Fluggeräten (Paragleiter, Ballone,
Drachenflieger etc.) zustoßen. Luftfahrt-Unfälle bei Flugsportausbildungen und mehr als einmaliger
Ausübung des Flugsportes sind nicht mitversichert.
Die Maximalleistung für diese Deckungserweiterung ist im Rahmen der vereinbarten Versicherungs-
summe mit insgesamt EUR 200.000,00 begrenzt.

Unfall Sofort Leistung - Klausel 698

Bei einem unfallbedingten, ununterbrochenen, stationärem Spitalaufenthalt von mindestens 5 Tagen,
werden 3% der versicherten Summe für Dauernde Invalidität als Vorschuss auf eine eventuelle
Invaliditätsleistung zur Auszahlung gebracht. Diese Leistung wird von einer späteren Invaliditätsleistung in
Abzug gebracht. Sollte keine dauernde Invalidität aus dem Unfall festgestellt werden, muss diese Vor-
schussleistung nicht zurückbezahlt werden. Auf diese Leistung besteht nur einmal pro Unfall Anspruch.

Prämienfreier Schutz bei Arbeitslosigkeit - Klausel 709

1. Der prämienfreie Schutz bei Arbeitslosigkeit kann bei folgenden Voraussetzungen in Anspruch
genommen werden. Die Inanspruchnahme muss schriftlich mit folgenden Unterlagen erfolgen:
- Kündigungsschreiben
- AMS Bestätigung

2. Arbeiter und Angestellte: wenn sie mindestens 24 Monate ununterbrochen beim selben Arbeitgeber für
mindestens 18 Stunden sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren und unverschuldet gekündigt
werden.

3. Wenn die Arbeitslosigkeit mindestens drei Monate (= Karenzzeit) angedauert hat, werden einmalig
sechs Monatsprämien auf die Unfallversicherung gutgeschrieben.

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Arbeitslosigkeit, die innerhalb von sechs Monaten
nach Versicherungsbeginn eintritt oder bereits bei Vertragsabschluss bestand.
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Prämienfreier Schutz bei Arbeitslosigkeit - Klausel 709

5. Die versicherte Person ist der in der Polizze erstgenannte Versicherungsnehmer. Weitere
Versicherungsnehmer fallen nicht unter den Versicherungsschutz.

6. Alle anderen Personen, wie Selbstständige, Hausfrauen, Freiberufler, Kinder, Schüler und
Pensionisten, die sich in keinem ASVG-sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis
befinden, können den prämienfreien Schutz bei Arbeitslosigkeit nicht in Anspruch nehmen.

Knochenbruchpauschale - Klausel 710

Wir leisten eine Entschädigung von EUR 500,00 wenn die versicherte(n) Person(en) nach einem Unfall
einen Knochenbruch, unabhängig von der Anzahl der gebrochenen Knochen, erlitten hat.
Knochensplitterungen, Fissuren (Haarrisse) aber auch knöcherne Ausrisse von Sehnen oder Bändern
gelten auch als Knochenbruch.
Die Versicherungssumme unterliegt nicht der Indexanpassung.

Bergungskosten - Klausel 733

Bergungskosten bis EUR 12.500,00 für Hubschrauberbergung und Bergrettungskosten (im Sinne des
Artikel 10 Punkt 2 der AUVB 2023).

Berücksichtigung der Vorinvalidität bei der Leistungsfeststellung - Klausel 744

Mit Rücksicht auf die bestehende Invalidität wird ausdrücklich auf die diesbezüglichen Bestimmungen des
Artikel 16 der AUVB 2023 verwiesen.

Indexklausel - Klausel 748

1. Die Versicherungssummen werden jeweils um den Prozentsatz erhöht, der der Erhöhung des
Verbraucherpreisindex entspricht.

Die Anpassung der Versicherungssummen und Prämien erfolgt jeweils am Jährungstag des Ver-
sicherungsbeginnes bzw. wenn der Versicherungsbeginn während des Monates war am nächsten
Monatsersten, wenn der letzte, spätestens 2 Monate vor diesem Zeitpunkt verlautbarte Index seit
Vertragsbeginn bzw. seit der zuletzt erfolgten Regulierung eine Erhöhung um mindestens 1% erreicht
hat.

Die Prämie erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die Versicherungssumme. Dabei werden die Ver-
sicherungssummen für den Invaliditäts- und Todesfall auf volle hundert Euro gerundet. Die Ver-
sicherungssumme für die Unfallrente wird auf volle zehn Euro gerundet. Versicherungssummen für
sonstige Leistungen (z.B. Notfallpaket, Knochenbruch) bleiben unverändert.

2. Die Erhöhung der Versicherungssummen und der Prämie wird dem Versicherungsnehmer bestätigt.

3. Diese Vereinbarung kann, unbeschadet des Fortbestandes der sonstigen Vertragsbestimmungen, für
sich allein jeweils zum Jährungstag des Versicherungsbeginnes unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden.

derzeitige Indexpunkte 377,7

Superschutz 600 - Klausel 751

Bei einem festgestellten Invaliditätsgrad bis unter 25% (bezogen auf den Gesamtkörper) wird ein
Prozentsatz aus der hierfür versicherten Summe ausbezahlt, der dem Grade der Invalidität entspricht
(linear 1:1).
Ab einem Invaliditätsgrad von 25% bis unter 50%, wird gemäß Art. 7, Pkt. 5.1 der AUVB die doppelte
Versicherungssumme zur Leistungsberechnung herangezogen.
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Superschutz 600 - Klausel 751

Ab einem Invaliditätsgrad von 50%, wird gemäß Art. 7, Pkt. 5.1 der AUVB die 6-fache
Versicherungssumme zur Leistungsberechnung herangezogen.

Die Leistung beträgt daher:

I: Invaliditätsgrad
II: Invaliditätsleistung

I II I II I II I II

1 % 1 % 26 % 52 % 51 % 306 % 76 % 456 %
2 % 2 % 27 % 54 % 52 % 312 % 77 % 462 %
3 % 3 % 28 % 56 % 53 % 318 % 78 % 468 %
4 % 4 % 29 % 58 % 54 % 324 % 79 % 474 %
5 % 5 % 30 % 60 % 55 % 330 % 80 % 480 %
6 % 6 % 31 % 62 % 56 % 336 % 81 % 486 %
7 % 7 % 32 % 64 % 57 % 342 % 82 % 492 %
8 % 8 % 33 % 66 % 58 % 348 % 83 % 498 %
9 % 9 % 34 % 68 % 59 % 354 % 84 % 504 %

10 % 10 % 35 % 70 % 60 % 360 % 85 % 510 %
11 % 11 % 36 % 72 % 61 % 366 % 86 % 516 %
12 % 12 % 37 % 74 % 62 % 372 % 87 % 522 %
13 % 13 % 38 % 76 % 63 % 378 % 88 % 528 %
14 % 14 % 39 % 78 % 64 % 384 % 89 % 534 %
15 % 15 % 40 % 80 % 65 % 390 % 90 % 540 %
16 % 16 % 41 % 82 % 66 % 396 % 91 % 546 %
17 % 17 % 42 % 84 % 67 % 402 % 92 % 552 %
18 % 18 % 43 % 86 % 68 % 408 % 93 % 558 %
19 % 19 % 44 % 88 % 69 % 414 % 94 % 564 %
20 % 20 % 45 % 90 % 70 % 420 % 95 % 570 %
21 % 21 % 46 % 92 % 71 % 426 % 96 % 576 %
22 % 22 % 47 % 94 % 72 % 432 % 97 % 582 %
23 % 23 % 48 % 96 % 73 % 438 % 98 % 588 %
24 % 24 % 49 % 98 % 74 % 444 % 99 % 594 %
25 % 50 % 50 % 300 % 75 % 450 % 100 % 600 %

Raiffeisen Unfall Soforthilfe - Klausel 766

Im Rahmen dieser Zusatzleistung übernimmt der Versicherer prämienfrei die Organisation für Dienst-
leistungen, die der Versicherungsnehmer auf Grund eines Unfalles nicht selbst ausführen kann, z. B.:

- Häusliche Pflege (z. B. Körperpflege, Hygiene, mobile Fußpflege, mobiler Friseur, ...)
- Essensversorgung (z. B. Essensdienst, Einkaufen, ...)
- Kinderbetreuung (z. B. Abholung, Aufsicht, ...)
- Wohnungsreinigung (z. B. Aufräumen, Staubsaugen, ...)
- Kleiderreinigung (z. B. zu Hause, Wäscherei, ...)
- Haustierbetreuung (z. B. zu Hause, Betreuungsplatz, ...)
- Wohnungssicherung (z. B. während des Krankenhausaufenthaltes, ...)
- Nachhilfeunterricht nach Unfall eines Schülers
- Medikamentenbeschaffung
- Transport zu ambulanten Nachbehandlungen (Arzt, Ambulanz)
- Unaufschiebbare Behördenwege
- Einmalige Rechtsberatung über die rechtliche Auswirkung eines Unfalles
- Übernahme der Dolmetschkosten (bei Unfall im Ausland)
- Babysitter-Dienst bis zum 12. Lebensjahr eines Kindes nach Unfall der versicherten Person
(Voraussetzung ärztliche Krankschreibung)

Und zwar für einen Zeitraum von bis zu 6 Wochen ab dem Unfalltag - oder wahlweise ab Entlassung aus
dem Krankenhaus - werden die Kosten für die vom Versicherer organisierten Leistungen von
Professionisten übernommen. Voraussetzung ist ein mind. 24-stündiger Spitalsaufenthalt.
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Raiffeisen Unfall Soforthilfe - Klausel 766

Ab 50% Dauerinvalidität wird zusätzlich Hilfe organisiert. Kosten bis EUR 750,- werden übernommen für
- Beratung für Lebensplanung, Wohnungssuche und Berufsumschulung
- Psychologische Betreuung

Bei Unfalltod engster Familienangehöriger (Kinder, Eltern, Großeltern) erhält die versicherte Person
professionelle und unmittelbare Notfallbetreuung durch externe, psychologische Fachleute. Die
Versicherungsleistung ist mit maximal 6 Einheiten begrenzt.
Die Raiffeisen Unfall Soforthilfe ist fixer Bestandteil von Verträgen, bei denen das Risiko Dauerinvalidität
mit einer Versicherungssumme von mind. EUR 35.000,- versichert ist.

Direktleistung - Klausel 773

In Abänderung des Artikels 7 der AUVB 2023 wird bei der Versicherung von Dauerinvalidität bereits bei
erstmaliger Anspruchsstellung nach einem Unfall eine garantierte Direktleistung für die in der Polizze im
Verletzungskatalog angeführten Verletzungen vorgenommen.

Leistung von der Versicherungssumme für Dauernde Invalidität
Garantierte Direktleistung Anteil in %
Bei völligem Verlust (Amputation)
- eines Daumens 20
- eines Zeigefingers 10
- eines Mittelfingers 5
- eines anderen Fingers 5
- einer großen Zehe 5
- einer anderen Zehe 2
- der Milz 10
- einer Niere 20
Bei vollständigem Bruch (Fraktur)
- eines Ellbogengelenks 4
- eines Handgelenks (distale Radiusfraktur) 4
- eines Hüftgelenks 6
- eines Kniegelenks 4
- eines Innenknöchels 4
- eines Außenknöchels 4
- eines Innen- und Außenknöchels 5
- eines Oberarmknochens 4
- eines Oberschenkel(hals)knochens 6
- eines Schlüsselbeins 3
- eines Halswirbels 8
- eines Brustwirbels 5
- eines Lendenwirbels 5
Bei vollständigem Riss oder vollständiger Durchtrennung
- eines Kreuzbandes im Knie 6
- eines Seitenbandes im Knie 4
- eines Meniskus 2
- einer Achillessehne 3
- eines Bandes im Fußgelenk 2

Tritt eine dieser Verletzungen infolge eines Unfalles ein, wird die garantierte Direktleistung nach Vorlage
einer nachvollziehbaren Krankengeschichte (z.B. ärztlicher Befundbericht, Arztbrief, Entlassungsbericht
vom Spital und Röntgen- oder MRT-Befund) sofort ausgezahlt. Sollten in den uns vorgelegten
medizinischen Unterlagen Vorerkrankungen oder Vorverletzungen dokumentiert sein, die nahelegen, dass
sie an den Unfallfolgen mitgewirkt haben, behalten wir uns vor, den Anspruch auf Direktleistung durch
einen medizinischen Gutachter überprüfen zu lassen. Es kommt der Artikel 16, Pkt. 1 und 2 der AUVB
2023 zur Anwendung.
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Für nicht vollständige Brüche, wie Mikrofrakturen, Impressionsfrakturen sowie Stressfrakturen wird keine
garantierte Direktleistung erbracht. Außerdem gelten Fissuren, knöcherne Abrisse von Sehnen,
Knochenabsplitterungen, Grünholzfrakturen sowie traumatische Wachstumsverletzungen bei Kindern bis
zum 18. Geburtstag nicht als vollständiger Bruch.
Mit dieser garantierten Direktleistung sind grundsätzlich alle Ansprüche aus dem Titel Dauerinvalidität
abgegolten. Die versicherte Person ist jedoch berechtigt, die Beurteilung der Unfallfolgen durch einen
Sachverständigen zu verlangen. Sollte die gutachterliche Untersuchung eine höhere Leistung als die
bereits ausgezahlte Direktleistung ergeben, wird die Differenz nachgezahlt. Sollte das Gutachten eine
niedrigere Leistung als die bereits ausgezahlte Direktleistung ergeben, behalten wir uns das Recht vor, die
zu viel bezahlte Leistung rückzufordern (siehe Artikel 16, Pkt. 1 und 2 der AUVB 2023).
Sollte parallel zur Direktleistung auch ein Anspruch aus der UnfallSofortleistung bestehen (siehe
Polizzenklausel 698), so wird immer nur die höhere Leistung aus einer der beiden ausbezahlt.
Sind mehrere Verletzungen an unterschiedlichen Körperteilen betroffen, die sich im Verletzungskatalog
wiederfinden, werden die jeweiligen garantierten Direktleistungen zusammengerechnet. Als Obergrenze
der Leistung werden 50% der Versicherungssumme für Dauerinvalidität (gilt nicht für Risikoschutz 100)
festgesetzt, die endgültige Bemessung muss durch einen Sachverständigen erfolgen.
Kommt es durch ein Unfallgeschehen zu mehreren Verletzungen an einem Körperteil, wird die garantierte
Direktleistung immer von der am Höchsten bewerteten Verletzung geleistet.
Bei Verlust eines Beines oder Armes und kompletter oder inkompletter Querschnittslähmung wird eine
Zahlung in Höhe von 50% der Versicherungssumme für Dauerinvalidität vorgenommen (gilt nicht für
Risikoschutz 100). Diese Zahlung ist als eine Vorauszahlung zu betrachten, die endgültige Bemessung
muss durch ein Sachverständigen-Gutachten erfolgen.
Findet sich die Verletzung nach einem Unfall nicht im Verletzungskatalog wieder, kann die versicherte
Person zur Feststellung einer möglichen Unfallinvalidität nach dem Unfall ein Sachverständigengutachten
anfordern.
Grundsätzlich kann die Begutachtung durch einen Sachverständigen frühestens ein Jahr nach dem Unfall
erfolgen, stehen die Unfallfolgen aus ärztlicher Sicht bereits früher eindeutig fest, kann dies auch bereits
innerhalb eines Jahres erfolgen.
Sollte ein Versicherter eine garantierte Direktleistung bezogen haben und innerhalb eines Jahres
unfallkausal versterben, wird die bereits ausgezahlte Direktleistung einer etwaigen Unfalltodzahlung
angerechnet und es kommt nur die Differenz zur Auszahlung. Sollte die Unfalltodzahlung geringer
ausfallen als die bereits gezahlte Direktleistung, kommt es zu keiner Rückforderung der zu viel bezahlten
Leistung.

Berufsunfähigkeit m. Superschutz 600 - Klausel 774

Wird die versicherte Person durch den Versicherungsfall dauernd vollständig berufsunfähig, bezahlen wir
im Fall der dauernden Invalidität - unabhängig vom Invaliditätsgrad - 100 % der dafür versicherten Summe
(gilt nicht für Risikoschutz 100 und Basisschutz 100). Ist die Leistung aufgrund der Progression höher als
100 %, erbringen wir die höhere Leistung. Diese Vereinbarung gilt nicht für Berufssportler und
Berufspiloten sowie für Personen ohne Berufsausübung. Vollständige Berufsunfähigkeit bedeutet: Der
Versicherte ist infolge des Unfalles voraussichtlich auf Lebenszeit überwiegend (mehr als 50 % im
Vergleich mit einem körperlich und geistig Gesunden mit vergleichbaren Fähigkeiten und Kenntnissen)
außerstande seinen zum Zeitpunkt des Unfalles ausgeübten Beruf auszuüben. Diese Erwerbstätigkeit darf
dann auch tatsächlich nicht mehr ausgeübt werden. Eine bereits zum Unfallzeitpunkt bestehende teilweise
Berufsunfähigkeit ist als Vorinvalidität im Sinne des Artikel 16, Pkt.1 der AUVB 2023 von der Leistung
abzuziehen. Eine Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen an der Berufsunfähigkeit ist gleichfalls im
Sinne des Artikel 16, Pkt. 2 der AUVB 2023 zu berücksichtigen.
Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt des Unfalles karenziert oder vorübergehend arbeitslos, so gilt der
zuletzt ausgeübte Beruf. Voraussetzung dafür ist, dass die letzte Berufstätigkeit nicht länger als 18 Monate
zurückliegt. Der Anspruch auf Leistung infolge dauernder Berufsunfähigkeit erlischt mit dem Tag, an dem
die versicherte Person das 65. Lebensjahr erreicht hat. Ist die versicherte Person zum Zeitpunkt des
Unfalles bereits in Pension, besteht kein Anspruch auf Leistung infolge dauernder Berufsunfähigkeit.
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Datenschutz

Ihre Daten sind bei uns gut aufgehoben! Wir achten darauf, dass sie sicher sind, rechtmäßig verwendet
und geheim gehalten werden. Interessiert Sie mehr? Besuchen Sie unseren Bereich Datenschutz auf
www.raiffeisen-versicherung.at. Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten
gerne unter datenschutz@raiffeisen-versicherung.at.

Freundliche Grüße

UNIQA Österreich Versicherungen AG
Team Raiffeisen Versicherung

Wien, am 26.01.2024
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Merkblatt im Schadenfall

Damit wir nach Eintritt eines Unfalles Ihren Versicherungsfall rasch und unkompliziert für Sie
erledigen können, ist es wichtig, dass Sie folgende Hinweise genau beachten

■ Der Unfall ist UNIQA Österreich Versicherungen AG, Team Raiffeisen Versicherung unverzüglich
schriftlich zu melden.

■ Bitte füllen Sie unser Unfall-Schadenanzeige - Formular vollständig aus und senden Sie dieses an uns.
Es muss vom Versicherten (Verletzten) und vom behandelnden Arzt unterschrieben sein.

Um beurteilen zu können, ob und in welcher Höhe die Versicherungsleistung zu erbringen ist,
benötigen wir darüber hinaus unbedingt folgende Unterlagen

■ Bei Unfalltod
Sterbeurkunde, Bekanntgabe Todesursache bzw. Unfallereignis, eventuell Zeitungsberichte

■ Bei versicherten Unfallkosten, Notfallpaket oder Bergungskosten
Kopie der Rechnung unbedingt erforderlich

Zustelladresse
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Team Raiffeisen Versicherung
Untere Donaustr. 21, 1029 Wien
Telefon: (+43 1) 211 19-0
Telefax: (+43 1) 211 19 1419
E-Mail: uv-leistung@raiffeisen-versicherung.at

Wichtig! Bitte bezahlen Sie Ihre Versicherungsprämie immer zeitgerecht
und achten Sie darauf, dass Abbuchungen durchgeführt werden können, da es sonst zu einem Verlust
Ihres Versicherungsschutzes kommen kann.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die Beraterin, den Berater in Ihrer Bank oder rund um die Uhr an unser
kostenloses Service Telefon 0800 225588.























Sehr geehrter Herr Glinik,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und senden Ihnen anbei Ihre Versicherungspolizze.

Ihre Polizzennummer: 8596195-1

Ihre monatliche(n)
Meine Rechtsschutzversicherung Prämie(n) in EUR

• Eigenheimversicherung nicht gewählt

• Wohnungsversicherung nicht gewählt

• Zusatzbausteine nicht gewählt

• Rechtsschutzversicherung 17,62

Gesamtprämie 17,62

• Für alle Fragen aus Ihrem Versicherungsvertrag steht Ihnen Ihr/Ihre BeraterIn in der
Firma Posojilnica Bank, Zwst. Eberndorf eGen, Bleiburgerstrasse 6, 9141 Eberndorf
bzw. das ServiceCenter von UNIQA Österreich, Team Raiffeisen Versicherung, Untere
Donaustraße 21, 1029 Wien, zur Verfügung.

• Teilen Sie uns bitte alle das Vertragsverhältnis betreffenden Änderungen (Übersiedlung
und dergleichen) unter Angabe der Polizzennummer 8596195-1 schriftlich mit.

• Im Schadenfall ist das ServiceCenter von UNIQA Österreich, Team Raiffeisen
Versicherung rund um die Uhr für Sie erreichbar. Die Nummer unseres ServiceTelefons
lautet:

0800 225588 (innerhalb Österreichs)
+43/1/ 202 55 88 (aus dem Ausland)

Dort erhalten Sie rasch und kompetent Beratung und Hilfestellung.

Herr
Michael Glinik
Wigasnitz 5
9133 Sittersdorf

Datum:
10.08.2023



• Übrigens, die Raiffeisen Versicherung verfügt auch über interessante Angebote in der
Lebens- und Unfallversicherung.

UNIQA Österreich, Team Raiffeisen Versicherung verspricht Ihnen während der Vertrags-
laufzeit ihr vollstes Engagement. Wir freuen uns auf ein angenehmes Vertragsverhältnis.

Freundliche Grüße

UNIQA Österreich Versicherungen AG
Team Raiffeisen Versicherung



Polizzennummer: 8596195-1

Versicherungspolizze
Meine Rechtsschutzversicherung

S i n g l e - R e c h t s s c h u t z v e r s i c h e r u n g

Polizzennummer: 8596195-1

• 1.Versicherungsnehmer Herr Michael Glinik
Prämienzahler Wigasnitz 5

9133 Sittersdorf
Geburtsdatum: 22.03.1973

Vertragseckdaten

• Versicherungsbeginn: 01.09.2023 0 Uhr

• Versicherungsende: 01.09.2033 0 Uhr

• Zahlungsrhythmus: monatlich

• Zahlungsweg: Abbuchungsauftrag

• Ausgangsindex Basis 1427,0 Verbraucherpreisindex Rechtsschutz 2000

Single-Rechtsschutzversicherung

• Versicherungssumme EUR 150.000,00

Wer ist in welcher Eigenschaft in der Single-Rechtsschutzversicherung versichert?

Versicherungsschutz hat im Privatbereich und als unselbstständig Erwerbstätiger im Berufsbereich:

• Der Versicherungsnehmer

• Im Lenker-Rechtsschutz: Der Versicherungsnehmer als Lenker von
Fahrzeugen, die nicht im Eigentum der versicherten Person stehen,
nicht auf sie zugelassen sind bzw. nicht von ihr gehalten oder geleast
werden.

• Bei Einschluss des Fahrzeug-Rechtsschutzes:
Sämtliche auf den oben genannten Versicherungsnehmer zugelassenen, nicht
betrieblich genutzten Fahrzeuge und deren berechtigte Lenker bzw. Insassen.

Ermittlungsverfahren nach der Strafprozessordnung sind im Rahmen der Art. 17, 18 und 19 bis zu
5% der Versicherungssumme versichert.

Deckungsumfang der Single-Rechtsschutzversicherung

• Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz ja
inkl. Vorsatzdelikte und Diversionsmaßnahmen *)
für den Privat- und Berufsbereich (Art. 19, Pkt. 1.1 und 1.2)

• Beratungs-Rechtsschutz (Art. 22, Pkt. 1.1) ja
Für die Kosten einer mündlichen Rechtsauskunft aus allen
Rechtsgebieten

• RechtsschutzSoforthilfe: ja
Kompetente Rechtsberatung durch Anwälte - gleich am Telefon
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Deckungsumfang der Single-Rechtsschutzversicherung

• Lenker-Rechtsschutz (Art. 18) ja
inkl. Diversionsmaßnahmen *)

• Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz (Art. 23, Pkt. 1)
inkl. Streitigkeiten aus Versicherungsverträgen -
ausgenommen Privatzimmervermietung.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf nebenberuflich
ausgeübte selbständige Tätigkeiten bis zu einer
Streitwertgrenze von EUR 5.000,00.
Wartefrist: 3 Monate ja

• Daten-Rechtsschutz für den Privatbereich (Art. 26)
Wartefrist drei Monate ja

• Auslandsreise-Rechtsschutz (Art. 27) für den Privatbereich ja

• Steuer-Gerichts-Rechtsschutz (Art. 28) für den Privatbereich
Wartefrist drei Monate ja

• Ausfallversicherung für gerichtlich bestimmte Ansprüche aus
Körperschäden (Art. 29) im Privat- und Berufsbereich ja

*) D.s. Maßnahmen zur außergerichtlichen Streitbeilegung strafbarer Handlungen

Zusatzbausteine

• Rechtsschutz für Grundstückeigentum und Miete (Art. 24)
inkl. Mediation gem. Art. 6, Pkt. 6.8. Versicherungsschutz
als Eigentümer oder Mieter aller Einfamilienhäuser oder
Wohnungen, die dem in Art. 5, Pkt. 1 definierten Personenkreis
ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken dienen (samt
dazugehörender Grundstücke sowie dazugehörenden
Garagen/Abstellplätze).
Wartefrist: 3 Monate ja

• Rechtsschutz für Grundstückeigentum und Miete für nicht beantragt
vermietetes/verpachtetes Eigentum

• Rechtsschutz aus Erb- und Familienrecht (Art. 25) -
inkl. Mediation gem. Art. 6, Pkt. 6.8. - Wartefrist sechs Monate
Weitere Fristen:
Abstammungsverfahren (Vaterschaftsangelegenheiten): der
Versicherungsbeginn muss zumindest neun Monate vor der
Geburt des betroffenen Kindes liegen
Erbrechtssachen: der Versicherungsbeginn muss zumindest
zwölf Monate vor dem Erbfall liegen nicht beantragt

• Arbeitsgerichts-Rechtsschutz (Art. 20, Pkt. 1 und
als Arbeitgeber von Hauspersonal im Sinne von Pkt. 1)
inkl. Mediation gem. Art. 6, Pkt. 6.8;
bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen besteht
Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen bezüglich dienst-, besoldungs- und
pensionsrechtlicher Ansprüche sowie für
Disziplinarverfahren (Art. 20, Pkt. 2.2).
Wartefrist: 3 Monate ja

• Sozialversicherungs-Rechtsschutz (Art. 21, Pkt. 1 und
als Arbeitgeber von Hauspersonal im Sinne von Pkt. 1).
Wartefrist: 3 Monate ja
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Zusatzbausteine

• Rechtsschutz gegen Mobbing (Art. 30)
und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
Wartefrist: 3 Monate ja

• Rechtsschutz gegen Stalking (Art. 31)
Wartefrist: 3 Monate ja

• Fahrzeug-Rechtsschutz (Art. 17) für alle privat
genutzten Fahrzeuge (bei
Unselbständigen) - inkl.
Diversionsmaßnahmen *) ja

*) D.s. Maßnahmen zur außergerichtlichen Streitbeilegung strafbarer Handlungen

Prämie(n)

• Erstprämie von .01.09.2023 bis 01.10.2023 EUR 17,62

Von dieser Prämie entfällt auf

Single-Rechtsschutzversicherung EUR 17,62

• Folgeprämie monatlich ab 01.10.2023 EUR 17,62

Von dieser Prämie entfällt auf

Single-Rechtsschutzversicherung EUR 17,62

inkl. Steuern bei 10-jähriger Laufzeit
inkl. bereits berücksichtigtem Dauerrabatt/Treuebonus

Die Prämie wird wie vereinbart zum Fälligkeitstermin eingezogen. Der Einzug erfolgt unter der
Mandatsreferenz 8596195-1 mit der CreditorID AT10UAT00000001017.

Den genauen Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den beiliegenden Bedingungen.

Gültige Versicherungsbedingungen

- Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 01/2022)

Gültige Polizzenklauseln

- Erweiterung Vordeckung
- Entfall der Wartefrist
- Wertanpassung - Rechtsschutzversicherung
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Mit dieser Polizze übernimmt UNIQA Österreich Versicherungen AG auf Grund des Antrages den
Versicherungsschutz nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen sowie etwaiger Sondervereinbarungen.

Freundliche Grüße

UNIQA Österreich Versicherungen AG
Team Raiffeisen Versicherung

Wien, am 10.08.2023
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Klauseln zum Vertrag
Erweiterung Vordeckung
Die Versicherung erstreckt sich auf in die Laufzeit des diesem Vertrag unmittelbar vorangegangenen
Versicherungsvertrages (Vorvertrag) fallende Versicherungsfälle, deren Deckung der Vorversicherer
ausschließlich deshalb ablehnt, weil der Deckungsanspruch erst nach Ablauf der Nachhaftungsfrist geltend
gemacht wurde. Maßgeblich ist der Deckungsumfang (Versicherungssumme, Versicherungsbedingungen
etc.) des Vorvertrages zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.
Voraussetzung ist, dass der Rechtsschutzbaustein des Vorvertrages für den die Vordeckung geltend
gemacht wird, bei Abschluss dieser Rechtsschutzversicherung ebenfalls beantragt wurde.
Obliegenheit bei sonstiger Leistungsfreiheit des Versicherers:
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, einen den Vorversicherer betreffenden Schadenfall unverzüglich
ab Kenntnis beim Vorversicherer anhängig zu machen.

Entfall der Wartefrist
Bei jenen Bausteinen, die bis zum Versicherungsbeginn bereits in einer anderen Rechtsschutz-Polizze
(Vorpolizze) versichert waren, wird der Vorvertrag bei der Erfüllung der Wartefrist mitberücksichtigt.

Wertanpassung - Rechtsschutzversicherung
1. Die Prämie und die Versicherungssumme können nach Maßgabe der folgenden Regeln angepasst

werden:
2. Die Prämie und die Versicherungssumme entwickeln sich mit dem von der Bundesanstalt Statistik

Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2000 (im Folgenden „VPI“) oder mit dem an seine Stelle
tretenden Index. Der für die Erhöhung oder Absenkung maßgebliche Punktestand des VPI ist in der
Polizze notiert. Dieser Punktestand bildet den Basiswert. UNIQA prüft jedes Jahr den aktuellen
Punktestand des VPI. Der für die Erhöhung oder Absenkung maßgebliche Beurteilungszeitpunkt ist der
August jedes Jahres. Eine Erhöhung oder Absenkung der Prämie und der Versicherungssumme ist
immer nur zulässig, sobald und soweit der Punktestand des VPI den in der Polizze notierten Basiswert um
5% über- bzw. unterschreitet. Die neue Prämie und die neue Versicherungssumme sind im selben
prozentuellen Ausmaß zu erhöhen bzw. abzusenken. Der die Erhöhung oder Absenkung auslösende
Punktestand bildet den neuen Basiswert und wird in der neuen Polizze (vgl. Abs 4) vermerkt.

Beispiel: In der alten Polizze ist der Basispunktestand 1406 vermerkt. Die Prämie beträgt 10 Euro
pro Monat, die Versicherungssumme beträgt 150.000 Euro. Sobald der Punktestand des VPI auf
1476 (5% von 1406 = 70) ansteigt, dürfen Prämie und Versicherungssumme um 5% erhöht
werden. Daher darf die Prämie auf 10,50 Euro und die Versicherungssumme auf 157.500 Euro
erhöht werden. In der neuen Polizze wird als Basiswert 1476 vermerkt. Die nächste Erhöhung ist
möglich, sobald der Punktestand des VPI sich auf 1550 erhöht hat (5 % von 1476 = 74).

3. UNIQA wird dem Versicherungsnehmer die geplante Erhöhung oder Absenkung vorab bekannt geben
und ihn darauf hinweisen, dass er der geplanten Erhöhung oder Absenkung in geschriebener Form
binnen vier Wochen ab Zugang des Schreibens an ihn widersprechen kann. UNIQA wird den
Versicherungsnehmer auch darauf hinweisen, dass seine Zustimmung als erteilt gilt, wenn er der
Erhöhung oder Absenkung nicht binnen vier Wochen ab Zugang des Schreibens widerspricht.

4. Nach Ablauf der Widerspruchsfrist wird UNIQA dem Versicherungsnehmer eine neue Polizze mit der
neuen Prämie und der neuen Versicherungssumme zusenden und den Versicherungsnehmer darauf
hinweisen, dass die Erhöhung oder Absenkung in Kraft getreten ist und der Versicherungsnehmer
nochmals vier Wochen Zeit hat, die Beibehaltung der bisherigen Prämie und der bisherigen
Versicherungssumme zu verlangen. UNIQA wird den Versicherungsnehmer auch darauf hinweisen, dass
die Erhöhung oder Absenkung endgültig in Kraft tritt, wenn er auch diese Frist widerspruchslos
verstreichen lässt.
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Hinweise zum Vertrag

■ Grundlagen des Vertrages
UNIQA Österreich Versicherungen AG bietet für das in der Versicherungspolizze beschriebene Risiko
Versicherungsschutz. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem Antrag, der vorlie-
genden Versicherungspolizze, den Versicherungsbedingungen und dem Versicherungsvertragsgesetz.
Es ist österreichisches Recht anzuwenden.

■ Vertragsdauer
Ist die Vertragsdauer kürzer als 1 Jahr, endet der Versicherungsvertrag zum vereinbarten Ablauftermin,
ohne dass es einer Kündigung bedarf. Beträgt die Vertragslaufzeit mindestens 1 Jahr, so verlängert sich
der Versicherungsvertrag jeweils um ein weiteres Jahr, solange nicht ein Vertragspartner spätestens ein
Monat vor dem vereinbarten Ablauftermin schriftlich kündigt.

■ Prämien
Die Erst- oder Einmalprämie ist nach Erhalt der Polizze bzw. bei späterem Vertragsbeginn zu diesem
Zeitpunkt fällig. Folgeprämien sind zu den in der Polizze angeführten Zeitpunkten fällig.
Wird die Erst- oder Einmalprämie nicht binnen 14 Tagen (oder ohne verschuldeten weiteren Verzug) nach
Erhalt der Polizze bzw. ab späterem Vertragsbeginn bezahlt, erlischt der Versicherungsschutz auch dann,
wenn eine vorläufige Deckungszusage (Sofortschutz) erteilt wurde.
Bereits getätigte Acontozahlungen sind in der vorhergehenden Prämienaufstellung nicht berücksichtigt,
sondern auf dem Zahlungsbeleg ausgewiesen.

■ Beschwerdestellen
Ihre Beschwerde können Kunden an UNIQA Österreich Versicherungen AG, Team Raiffeisen
Versicherung, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien, richten, auch per E-Mail an
service@raiffeisen-versicherung.at. Eine Beschwerde wird von uns unverzüglich der für die Bearbeitung
eingesetzten Person zugewiesen. Zu jeder Beschwerde werden wir binnen zwei Wochen eine
Stellungnahme abgeben. Sie können sich aber auch an den Verband der Versicherungsunternehmen
Österreichs (VVO), Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien, E-Mail: info@vvo.at, wenden. Sollte es sich beim
Vertrag um ein Verbrauchergeschäft handeln, können Sie sich auch an die Schlichtungsstelle für
Verbrauchergeschäfte; Mariahilfer Straße 103/1/18, 1060 Wien, E-Mail:office@verbraucherschlichtung.at
und an die Beschwerdestelle des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz, Stubenring 1, 1010 Wien, E-Mail: versicherungsbeschwerde@sozialministerium.at
wenden. Im Falle einer Beschwerde mit einem Datenschutzbezug können Sie sich an den
Datenschutzbeauftragten von UNIQA Österreich Versicherungen AG, E-Mail:
datenschutz@raiffeisen-versicherung.at, wenden. Zusätzlich haben Sie eine Beschwerdemöglichkeit bei
der österreichischen Datenschutzbehörde: www.dsb.gv.at, E-Mail: dsb@dsb.gv.at. Unabhängig davon
besteht für Sie weiterhin die Möglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten.

■ Datenschutz
Ihre Daten sind bei uns gut aufgehoben! Wir achten darauf, dass sie sicher sind, rechtmäßig verwendet
und geheim gehalten werden. Interessiert Sie mehr? Besuchen Sie unseren Bereich Datenschutz auf
www.raiffeisen-versicherung.at. Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten
gerne unter datenschutz@raiffeisen-versicherung.at.

■ Belehrung über das Rücktrittsrecht
1. Sie können von Ihrem Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
geschriebener Form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) zurücktreten.
2. Die Rücktrittsfrist beginnt mit der Verständigung vom Zustandekommen des Versicherungsvertrages (=
Zusendung der Polizze bzw. Versicherungsschein), jedoch nicht, bevor Sie den Versicherungsschein und
die Versicherungsbedingungen einschließlich der Bestimmungen über die Prämienfestsetzung oder
-änderung und diese Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben.
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3. Die Rücktrittserklärung ist zu richten an: UNIQA Österreich Versicherungen AG, Team Raiffeisen
Versicherung, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien, auch per E-Mail an
service@raiffeisen-versicherung.at. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die
Rücktrittserklärung vor Ablauf der Rücktrittsfrist absenden. Die Erklärung ist auch wirksam, wenn sie in
den Machtbereich Ihres Versicherungsvertreters gelangt.
4. Mit dem Rücktritt enden ein allfällig bereits gewährter Versicherungsschutz und Ihre künftigen
Verpflichtungen aus dem Versicherungsvertrag. Hat der Versicherer bereits Deckung gewährt, so gebührt
ihm eine der Deckungsdauer entsprechende Prämie. Wenn Sie bereits Prämien an den Versicherer
geleistet haben, die über diese Prämie hinausgehen, so hat sie Ihnen der Versicherer ohne Abzüge
zurückzuzahlen.
5. Ihr Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat, nachdem Sie den Versicherungsschein
einschließlich dieser Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben, es sei denn, diese Belehrung
wäre derart fehlerhaft, dass sie Ihnen die Möglichkeit nimmt, Ihr Rücktrittsrecht im Wesentlichen unter
denselben Bedingungen wie bei zutreffender Belehrung auszuüben.
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SCHADENMELDUNG

■ Grundsätzlich soll jeder Schadenfall so rasch wie möglich dem ServiceCenter von UNIQA Österreich,
Team Raiffeisen Versicherung unter der gebührenfreien Service Telefonnummer: 0800 225588 gemeldet
werden.

■ Die Mitarbeiter des ServiceCenters stehen 365 Tage im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung, nehmen
Schadenmeldungen entgegen und erklären bzw. veranlassen alle weiteren nötigen Schritte.

■ Unser Ziel ist eine rasche und unkomplizierte Schadenerledigung.

■ In bestimmten Fällen ist eine schriftliche Schadenmeldung erforderlich (siehe weiter unten).

■ Formulare für die schriftliche Schadenmeldung finden Sie unter www.raiffeisen-versicherung.at.

Im Rahmen der telefonischen Schadenmeldung sind folgende Angaben für die Bearbeitung des
Schadenfalls notwendig:

■ Wann und wo ist der Unfall/Schaden passiert?

■ Wer/was genau wurde geschädigt/beschädigt?

■ Wurde jemand verletzt?

■ Was war die Schadenursache? Wie ist der Unfall/Schaden passiert (Unfallhergang)?

■ Wurde der Unfall/Schaden behördlich aufgenommen?

■ Wie hoch ist die Schadensumme (Schätzung)?

■ Wo ist der Gegner versichert?

■ War der Lenker alkoholisiert/hat er Drogen genommen/fahrerflüchtig/hatte er eine gültige
Lenkerberechtigung?

■ Wo kann eine eventuelle Besichtigung (z.B. Fahrzeug) vorgenommen werden bzw. gibt es bereits einen
Kostenvoranschlag?

■ Gibt es Fotos, Zeugenaussagen oder andere Beweismittel?

Eine schriftliche Schadenmeldung ist unbedingt erforderlich bei:

■ Kfz-Haftpflichtschäden
- mit behördlicher Aufnahme
- mit Personenschaden
- wo Verschulden unklar

■ Kfz-Kaskoschäden
- Diebstahl bzw. Totaldiebstahl, Raub
- Kollision mit Tieren
- Unfall im Ausland

■ Jedem Privathaftpflicht- und Gebäudehaftpflichtschaden

■ Rechtsschutzschäden (außer Beratungs-Rechtsschutz)
Hier gilt auch ein Schreiben des Anwaltes als Schadenmeldung.

BEHÖRDLICHE ANZEIGE

Unbedingt erforderlich bei Kfz-Kaskoschäden
■ Diebstahl bzw. Totaldiebstahl, Raub
■ Kollision mit Tieren
■ Parkschaden
■ Vandalismus
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■ Unfall im Ausland

Unbedingt erforderlich bei Schäden aus der Wohnung/Eigenheimversicherung
■ Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus
■ Feuer (Brand, Explosion)

In allen anderen Fällen nur vorzulegen, wenn vorhanden!

BESICHTIGUNG

Grundsätzlich wird aufgrund der Schadenhöhe und Sachlage vom Sachbearbeiter entschieden, ob
eine Besichtigung durch einen Sachverständigen notwendig ist.

In der Wohnung/Eigenheimversicherung:
Der Schaden ist auf jeden Fall nachzuweisen, z.B. durch Fotos, Aufbewahrung der beschädigten Sache(n)
etc.

In der Kfz-Haft/ Kaskoversicherung:
Es ist immer eine Besichtigung notwendig!

REPARATUR

■ Reparaturfreigaben so wie Entscheidungen über eine Besichtigung erfolgen ausnahmslos durch
den Sachbearbeiter!

■ Im Falle einer Reparatur ist immer die Vorlage einer Rechnung erforderlich! - Diese bitte an den
Sachbearbeiter senden: UNIQA Österreich Versicherungen AG, Team Raiffeisen Versicherung,
1029 Wien, Untere Donaustraße 21

VERSICHERUNGSDECKUNG / ZUSAGE / ABLEHNUNG

Deckungszusagen/Ablehnungen und Haftungsanerkenntnisse erfolgen ausschließlich durch
Mitarbeiter des Schadenmanagements von UNIQA Österreich, Team Raiffeisen Versicherung.

KLAGE / BEDINGTER ZAHLUNGSBEFEHL

Erhalten Sie von einem Gericht ein Schriftstück (Klage, bedingter Zahlungsbefehl), so setzen Sie sich bitte
umgehend mit dem Sachbearbeiter von UNIQA Österreich, Team Raiffeisen Versicherung in Verbindung.

KENNZEICHENAUSKUNFT

Auf www.vvo.at können Sie österreichische Kennzeichen abfragen (wenn z.B. unbekannt ist, wo der
Unfallgegner versichert ist).












































